
 
 

  

Seite 1 von 2 

 

 
 

 
 
 

rote Plakette (2) gelbe Plakette (3) grüne Plakette (4)

Personenkraftw agen

bzw . Fahrzeuge der 

Klasse M1

01, 02, 14, 16, 18 bis 70

- 71 bis 75 - 4)

77

Nutzfahrzeuge bzw . 

Fahrzeuge der Klassen M2, 

M3 und N

30 bis 55

60, 61

- 70, 71, 80, 81, 83, 84, 90, 91

- 4)

Personenkraftw agen bzw . 

Fahrzeuge der Klasse M1

zusätzlich mit PMS1) 

nachgerüstet auf

Stufe PM2) 01:

19, 20, 23, 24

Stufe PM2) 0:

14, 16, 18, 21, 22, 34, 40, 77

Stufe PM2) 0:

28, 29

Stufe PM2) 1:

14, 16, 18, 21, 22,

25 bis 27,

34, 35, 40, 41, 71, 77

Stufe PM2) 1:

27 5),

49 bis 52

Stufe PM2) 2:

30, 31, 36, 37, 42,

44 bis 48,

67 bis 70

Stufe PM2) 3:

32, 33, 38, 39, 43,

53 bis 66

Stufe PM2) 4:

44 bis 70

Personenkraftw agen bzw . 

Fahrzeuge der Klasse M1

25 bis 29,

35, 41, 71

30, 31, 36, 37, 42,

44 bis 52,

72

32, 33, 38, 39, 43,

53 bis 70,

73 bis 75

Stufe PM 5:

Nutzfahrzeuge bzw . 

Fahrzeuge der Klassen M2, 

M3 und N

20, 21, 22, 33, 43, 53, 60, 61 34, 44, 54, 70, 71 35, 45, 55, 80, 81,

83, 84, 90, 91

Nutzfahrzeuge bzw . 

Fahrzeuge der Klassen M2, 

M3 und N zusätzlich mit 

PMS1) nachgerüstet auf

Stufe PMK3) 01:

40-42, 50-52

Stufe PMK3) 0:

10-12, 30-32, 40-42, 50-52

Stufe PMK3) 0:

43,53

Stufe PMK3) 1:

10-12, 20-22, 30-33,

40-43, 50-53, 60, 61

Stufe PMK3) 1:

44,54

Stufe PMK3) 2:

10-12, 20-22, 30-34,

40-45, 50-55,

60, 61, 70, 71

Stufe PMK3) 3:

33-35, 44, 45, 54,

55, 60, 61

Stufe PMK4) 4:

33-35, 44, 45, 54,

55, 60, 61

Fremdzündung

(Benzin, Gas, 

Ethanol)

Selbstzündung

(Diesel, Biodiesel)

Schadstoffgruppe/

Plakette

 Bildquellen: Schadstoffplaketten rot, gelb und grün: © Markus Baumer / Wikipedia 

 
 

http://www.wikipedia.de/
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Impressum: 
 
Verantwortlich: 
Stadt Nürnberg 
Ordnungsamt 
Abteilung 
Kraftfahrzeugzulassung 
Rathenauplatz 18 
90489 Nürnberg 
 
Vertretung: 
Abteilungsleitung 
Kraftfahrzeugzulassung 

Erläuterungen: 

1) Partikelminderungssystem (Rußpartikelfilter) 
2) Partikelminderung 
3) Partikelminderungskategorie 
4) Im Falle von Gasfahrzeugen nach Richtlinie 2005/55/EG (vormals 88/77/EWG) 
5) PKW mit Schlüsselnummer „27“ bzw. „0427“ und der Klartextangabe „96/69/EG I“ mit einer zulässigen Gesamtmasse 

(zGM) von mehr als 2.500 kg ist nach Anhang 2 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. n der Kennzeichnungsverordnung eine grüne 
Plakette zuzuteilen. Dies dann, wenn nachgewiesen wird, dass der PKW die Anforderung der Stufe PM 1 der Anlage 
XXVI StVZO einhält. 

 
 
Allen anderen PKW mit der Schlüsselnummer „27“ bzw. „0427“, welche die Anforderungen der Stufe 
PM1 einhalten, darf dagegen nur eine gelbe Plakette zugeteilt werden. Dies gilt im Allgemeinen für 
PKW mit mehr als 6 Sitzplätzen und einer zGM von bis zu 2.500 kg. 
 
 
Die Plaketten werden bei der Zulassungsbehörde, den technischen Prüfstellen und den anerkannten 
Abgasuntersuchungswerkstätten auf Antrag hin ausgegeben. Die Zulassungsbehörde hat für die 
Ausgabe einer Schadstoffplakette nach Landeskostenrecht eine Gebühr in Höhe von 5,00 Euro 
festzusetzen. 
 
Die Plakette kann auch durch Überweisung der Gebühr auf das Konto der Zulassungsbehörde bei der 
Sparkasse Nürnberg (BLZ 760 501 01), Kto. Nr. 1016505 unter Angabe des amtlichen Kennzeichens 
mit dem Stichwort „Plakette“ beantragt werden; die Plakette wird dann innerhalb von 10 Tagen mit der 
Post zugeleitet. 
 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir diesen Service nur für Fahrzeuge, die in Nürnberg 
zugelassen sind, bieten können. 
 
 
Fahrzeuge, deren Emissionsschlüsselnummer in der Übersicht fehlt, können keine Plakette erhalten 
und sind von Fahrverboten betroffen!!! 
 
 
Wenn ein Fahrzeug mit einer Plakette gekennzeichnet ist, darf es in die entsprechend 
gekennzeichneten Zonen einfahren. 
 
 
 
Umweltzonenbeschilderung: 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

Bildquellen: Verkehrszeichen Umweltzone Beginn, Umweltzone frei und 
Umweltzone Ende: © Straßenverkehrsordnung / 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 

 

http://www.bmvbs.de/DE/Home/home_node.html

